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Geltung fur den Geschéaftsbereich der
Service KG und deren Tochterunternehmen

Freudenberg

Diese Geschaftsbedingungen gelten ausschlieBlich und nur
gegeniiber Unternehmern, juristischen Personen des offentli-
chen Rechts oder o6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen im
Sinne von § 310 Absatz 1 BGB fiir alle unsere Angebote, Ver-
trége, Lieferungen und sonstigen Leistungen (im  Folgenden
LLieferung“), auch fur alle kunftigen Geschéftsbeziehungen,
selbst wenn sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart wer-
den. Mit Auftragserteilung oder spéatestens mit Annahme der
Ware gelten die Bedingungen als anerkannt. Anderslautenden
Bedingungen unseres Kunden widersprechen wir hiermit aus-
driicklich; sie gelten nur im Falle unserer ausdriicklichen
schriftichen Anerkennung. Die Unwirksamkeit einzelner Best-
immungen beriihrt die Giiltigkeit dieser Bedingungen im Ubri-
gen nicht. Auf vor dem 01.01.2002 abgeschlossene Rah-
menvertrage finden diese Bedingungen erst ab dem
01.01.2003 Anwendung; bis zu diesem Zeitpunkt gelten
unsere bisherigen Bedingungen fort.

Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst
dadurch zustande, dass wir den Auftrag schriftlich bestéatigen.
Fur die Art und den Umfang unserer Lieferung ist aus- schlie3-
lich unsere schriftliche Auftragsbestatigung maRgeblich. Be-
statigen wir den Auftrag nicht schriftlich, kommt der Vertrag
spatestens mit Ausfihrung des Auftrages zustande. Telefoni-
sche oder mindliche Erklarungen unserer Vertreter bedirfen
zu Ihrer Rechtswirksamkeit schriftlicher Bestatigung.

2.2 An Kostenanschlagen, Entwirfen, Zeichnungen und anderen

2.3
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Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
vor; sie dirfen nicht verandert werden und Dritten nur im Ein-
vernehmen mit uns zuganglich gemacht werden. Zu An- gebo-
ten von uns Ubermittelte Zeichnungen und andere Unterlagen
sind auf Verlangen jederzeit und jedenfalls dann zuriickzuge-
ben, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird. Sofern wir Gegen-
stande nach vom Kunden ubergebenen Zeichnungen, Model-
len, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, tber-
nimmt dieser die Gewahr dafiir, dass Schutzrechte Dritter nicht
verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf
Schutzrechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung
derartiger Gegenstande, sind wir — ohne zur Prifung der
Rechtslage verpflichtet zu sein — berechtigt, insoweit jede wei-
tere Tatigkeit einzustellen und Schadensersatz zu verlangen
(siehe auch Zziffer 8.3). Der Kunde verpflichtet sich auBerdem,
uns von allen, mit den von ihm tbergebenen Unterlagen im
Zusammenhang stehenden Anspriichen Dritter unverziglich
freizustellen.

Wir behalten uns vor, die Kosten fiir Muster und Versuchsteile
und die zu ihrer Fertigung notwendigen Werkzeuge zu be-
rechnen. Die Zahlung ist im Zweifel nach Abnahme der Erst-
muster, Versuchsteile oder Werkzeuge féllig. Die Beschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der fur die Serienfertigung er-
forderlichen Werkzeuge stellen wir in Rechnung, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Alle durch uns hergestellten oder be-
schafften Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum,
auch wenn deren Beschaffungs- oder Herstellungskosten vom
Kunden ganz oder teilweise Ubernommenwerden.

Bei Abrufauftragen sind wir berechtigt, das Material fur den
gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte Bestell-
menge sofort herzustellen. Etwaige Anderungswiinsche des
Kunden kénnen demnach nach Erteilung des Auftrages nicht
mehr bericksichtigt werden, es sei denn, dass dies
ausdruicklich vereinbart wurde.
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Leistungsbeschreibung

Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird
abschlieBend durch ausdriicklich vereinbarte Leistungs-
merkmale (z.B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Freigabe,
sonstige Angaben) beschrieben. Andere als die ausdriicklich
vereinbarten  Beschaffenheiten  der Lieferungen  und
Leistungen sind nicht geschuldet. Eine Gber die Gewahrleis-
tung fur diese Beschaffenheitsvereinbarung hinausgehende
Gewabhrleistung fur einen bestimmten Einsatzzweck oder eine
bestimmte Eignung, Verwendungsdauer oder Haltbarkeit nach
Gefahriibergang wird nur insoweit ibernommen, als dies aus-
driicklich und schriftlich vereinbart ist; im Ubrigen obliegt das
Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschliefllich dem Kun-
den. Wir behalten uns handelsiibliche oder technisch nicht
vermeidbare Abweichungen von physikalischen und chemi-
schen GroRRen einschlieBlich Farben, Rezepturen, Verfahren
und das Einsetzen von Rohstoffen sowie das Recht zu zumut-
baren mengenméRig abweichenden Lieferungen von Bestell-
mengen vor, soweit dies dem Kunden nicht unzumutbarist.
Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand (z.B. in Kata-
logen, Produktinformationen, elektronischen Medien oder auf
Etiketten) beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und
Kenntnissen und stellen lediglich Richtwerte oder Kenn-
zeichnungen dar. Sowohl diese Produktangaben als auch
ausdrucklich vereinbarte Leistungsmerkmale/Einsatzzwecke
entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung fir den beab-
sichtigten Verwendungszweck der Ware zu testen.

Angaben zu Beschaffenheit und Einsatzmoglichkeiten unserer
Ware beinhalten keine Garantien, insbesondere nicht geman
8§ 443, 639 BGB, es sei denn, diese werden ausdriicklich
schriftlich als solche bezeichnet.

Lieferung und Lieferzeit

Lieferzeitangaben sind — auch wenn mit dem Kunden ein Lie-
fertermin vereinbart ist — nur annéhernd und unverbindlich, es
sei denn, dass der Liefertermin ausdriicklich als fix vereinbart
wurde, d.h. schriftlich bestimmt worden ist, dass der Kunde
nach Verstreichen des Termins keinerlei Interesse mehr an
der Lieferung hat. Ein bestétigter Liefertermin steht unter dem
Vorbehalt der richtigen, vollstdndigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Die Lieferfrist
ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegen-
stand unser Werk verlassen hat oder wir dem Kunden die Ver-
sandbereitschaft mitgeteilt haben. Die Lieferfrist beginnt nicht
zu laufen, solange der Kunde nicht seine Verpflichtungen, wie
z.B. die Beibringung technischer Daten und Unterlagen, Ge-
nehmigungen sowie eine Anzahlung oder die Ubergabe einer
Zahlungsgarantie ordnungsgemaf erfillthat.

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

Ereignisse hoherer Gewalt sowie sonstige Umstande, die wir
nicht zu vertreten haben und die eine termingemaRe Ausfiih-
rung Ubernommener Auftrage unmdglich machen, befreien uns
fur die Dauer ihres Vorliegens von der Gbernommenen Lie-
ferverpflichtung. Entsprechend tubernehmen wir kein Beschaf-
fungsrisiko. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurtick- zutreten,
soweit wir trotz des vorherigen Abschlusses eines entspre-
chenden Einkaufsvertrages mit einem Zulieferer unsererseits
den Liefergegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit
fur Vorsatz oder Fahrlassigkeit nach MaRgabe von Ziffer 8
bleibt unbertihrt. Wir werden den Kunden unverziglich Gber
die nicht rechtzeitige Verfligbarkeit des Liefergegenstandes in-
formieren und im Falle des Rucktritts durch uns die entspre-
chende Gegenleistung, sofern bereits geleistet, unverziiglich
erstatten.
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Die Riickgabe verkaufter, mangelfreier Ware ist grundsatzlich
ausgeschlossen.

Der Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens, die Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung gemal § 807 ZPO,
eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden
einer wesentlichen Verschlechterung der Vermodgensverhalt-
nisse des Kunden berechtigen uns, Lieferungen sofort einzu-
stellen und die Erflllung laufender Vertrdge zu verweigern,
soweit der Kunde nicht die Gegenleistung bewirkt oder auf un-
ser Verlangen angemessene Sicherheitleistet.

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Nebenpflichten, so sind wir berechtigt, den uns
insoweit entstehenden Schaden, einschlieBlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-
spriiche bleiben vorbehalten. Sofern der Kunde in Annahme-
oder Schuldnerverzug geraten ist, geht die Gefahr eines
zufélligen Untergangs oder einer zufélligen Verschlechterung
der Ware auf den Kunden tber.

Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen oder an
einen Dritten versandt, so geht im Zweifel mit der Absendung,
spatestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des
zufélligen Untergangs oder der zufélligen Verschlechterung
der Ware auf den Kunden uber. Dies gilt unabhéngig davon,
ob die Versendung der Ware vom Erfillungsort erfolgt oder
wer die Frachtkosten tragt.

Sicherheiten

Wir behalten uns das Eigentum an samtlichen von uns gelie-
ferten Waren vor, bis alle, auch die bedingt bestehenden For-
derungen, einschlieBlich Nebenforderungen, die wir gegen den
Kunden aus unserer Geschaftsverbindung haben, erfillt sind;
hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammen- hangendes
Liefergeschéft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene
Eigentum als Sicherung fiir unsere Saldoforderung. Vorste-
hende Regelungen gelten auch fur kiinftig entstehende Forde-
rungen. Wir sind berechtigt, die Ware unverziglich und ohne
weitere Fristsetzung zurtickzunehmen, wenn der Kunde sich
vertragswidrig verhdlt, wobei die berechtigten Belange des
Kunden angemessen zu bericksichtigen sind.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware nur im ordentlichen Ge-
schéftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermi-
schen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen
aus der WeiterverduRerung, der Verarbeitung, der Vermi-
schung oder aus sonstigen Rechtsgriinden im Zusammenhang
mit der Ware (insbesondere aus Versicherungsvertragen oder
unerlaubten Handlungen) in Héhe des mit uns vereinbarten
Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Der Veraufe-
rung steht die Verwendung zur Erfillung von Werk- oder
Werklieferungsvertragen durch den Kundengleich.

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Ver-
arbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware ent-
stehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese
Vorgénge fur uns erfolgen, sodass wir als Hersteller gelten.
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwer-
ben wir Miteigentum im Verhaltnis der objektiven Werte dieser
Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Ver-
mischung, so Ubertragt der Kunde uns bereits jetzt die ihm zu-
stehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neu-
en Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes
der von uns gelieferten Ware und verwahrt sie unentgeltlich fur
uns.

Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus der Wei-
terveraufBerung trotz der Abtretung ermaéchtigt, solange wir
diese Ermachtigung nicht widerrufen haben. Wir werden selbst
die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegeniiber ordnungsgemafn
nachkommt. Der Kunde ist auf unser erstes schriftliches Ver-
langen hin verpflichtet, uns die Schuldner der abgetretenen
Forderungen mitzuteilen sowie den Schuldnern die Abtretung
anzuzeigen.
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Wir sind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur Weiterver-
auBerung im Rahmen von Ziffer 5.2 und zur Einziehung der an
uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu wi-
derrufen, wenn der Kunde uns gegeniiber in Zahlungsverzug
gerat, sich aufgrund einer wesentlichen Verschlechterung sei-
ner Vermogensverhaltnisse in Zahlungsschwierigkeiten befin-
det oder seine uns sonst gegeniber obliegenden vertraglichen
Pflichten nicht ordentlich erfillt. Wird tUber das Vermogen des
Kunden das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zahlung
eingestellt, eine eidesstattliche Versicherung gemal? § 807
ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit Zahlungs-
schwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unter-
nehmens des Kunden ein, erlischt die Befugnis zur Weiter-
verauRBerung und zur Einziehung der an uns abgetretenen
Forderungen automatisch.

Der Kunde wird die unserem (Mit-)Eigentum unterliegenden
Sachen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unent-
geltlich fur uns verwahren und sie gegen Feuer, Einbruchdieb-
stahl und sonstige ubliche Risiken versichern. Missen War-
tungs- und Inspektionsarbeiten durchgefuhrt werden, hat der
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitigauszufiihren.

Eine Verpfandung oder Sicherungsubereignung der unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferten Ware oder der in unserem Auf-
trag neu hergestellten Ware ist dem Kunden untersagt. Von
einer Pfandung oder von jeder anderweitigen Beeintrachtigung
unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Kunde un-
verziglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht so-
wohl den Dritten als auch uns gegeniber schriftlich zu bestati-
gen. Uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden
Rechtsstreit verbleibende Kosten hat der Kunde zu tragen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Ware zuriickzuneh-
men; der Kunde stimmt einer Rlicknahme in diesem Fall schon
jetzt zu. In der Ricknahme liegt nur dann ein Rucktritt vom
Vertrag, wenn dies von uns ausdriicklich erklart wird. Die uns
durch die Ricknahme entstehenden Kosten (insbesondere
Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Die Auslie-
ferung der ohne ausdriickliche Rucktrittserklarung zu- riickge-
nommenen Waren kann der Kunde erst nach restloser Zah-
lung des Kaufpreises und aller Kostenverlangen.

Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht er-
fasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu
sichernden Forderungen um 20 % Ubersteigt.

Preise und Zahlung

Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, verstehen sich unse-
re Preise in EURO ab Lieferwerk, zuzuglich Mehrwert- steuer
und Verpackungskosten.

Nicht vorhergesehene und von uns nicht zu vertretende Roh-
stoff-, Lohn-, Energie- und sonstige Kostenanderungen be-
rechtigen uns zu entsprechenden Preisangleichungen. Bei
Teillieferungen kann jede Lieferung gesondert in Rechnung
gestellt werden. Sollten bei Vertragsschluss keine Preise ver-
einbart worden sein, so gelten unsere am Liefertag gultigen
Preise.

Unsere Rechnungen sind sofort fallig und ohne Abzug zu be-
zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftli-
cher Vereinbarung zulassig.

Zur Entgegennahme von Wechseln, Schecks und sonstigen
Zahlungsversprechen sind wir nicht verpflichtet, ihre Annahme
erfolgt stets erfullungshalber.

Als Datum des Eingangs der Zahlung gilt der Tag, an welchem
der Betrag bei uns vorliegt oder unserem Bankkonto gut ge-
schrieben wird. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir be-
rechtigt, fur die Dauer des Verzuges Zinsen in Hohe 8 %
p.a. Uber dem Basiszinssatz zu berechnen. Das Recht, weiter-
gehende Ersatzanspriiche geltend zu machen, wird dadurch
nicht beschréankt.

Ferner dirfen wir bei Zahlungsverzug des Kunden nach unse-
rer Wahl noch ausstehende restliche Kaufpreisraten oder
sonstige gegen den Kunden bestehende Forderungen fallig
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stellen sowie weitere Lieferungen aus diesem Vertrag oder
aus anderen Vertrdgen von einer vorherigen Sicherheitsleis-
tung oder einer Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhan-
gig machen.

Voraus- bzw. Abschlagszahlungen verzinsen wir nicht.

Zur Aufrechnung oder Zuriickbehaltung von Zahlungen ist der
Kunde nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung von uns
unbestritten oder rechtskraftig festgestelltist.

Anspriche wegen Mangeln

Wir haften fir Méngel der von uns gelieferten Ware nur geman
den nachfolgenden Bestimmungen:

Der Kunde hat seine Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten
gemaf § 377 HGB ordnungsgeman zu erfillen.

Bei Lieferungen mangelhafter Ware ist uns vor Beginn der
Fertigung (Bearbeitung oder Einbau) zunachst Gelegenheit
zum Aussortieren sowie zur Mangelbeseitigung oder Nachlie-
ferung zu geben, es sei denn, dass dies dem Kunden unzu-
mutbar ist. Kdnnen wir dies nicht durchfiihren oder kommen
wir dem nicht unverziglich nach, so kann der Kunde insoweit
vom Vertrag zuriicktreten sowie die Ware auf unsere Gefahr
zuriickschicken. In dringenden Fallen kann er nach Abstim-
mung mit uns die Mangelbeseitigung selbst vornehmen oder
durch einen Dritten ausfuhren lassen. Hierdurch entstehende
Aufwendungen tragen wir nach Maf3gabe von Ziffer8.

Wird der Mangel trotz Beachtung der Verpflichtung gemafn
Ziffer 7.2 erst nach Beginn der Fertigung oder Inbetriebnahme
festgestellt, kann der Kunde Nacherfullung (nach unserer
Wahl entweder durch Nachbesserung oder durch Ersatzliefe-
rung) verlangen. Im Falle des Vorhandenseins von Mé&ngeln
steht dem Kunden ein Zurlickbehaltungsrecht nur insoweit zu,
soweit dies im angemessenen Verhéltnis zu den Méngeln und
den voraussichtlichen Kosten der Nacherfillung steht und sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhaltnis beruht.
Will der Kunde Schadensersatz statt der Leistung verlangen,
so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nacherfullung erst nach
dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Im Falle der Er-
satzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Ware
auf Verlangen zuriick zu gewéahren.

Ein Anspruch auf Riickgdngigmachung des Vertrages oder
Herabsetzung des Kaufpreises ist nur gegeben, wenn der
Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben
werden kann, die Nacherfullung mit unverhaltnismaRigen Kos-
ten verbunden, unzumutbar oder aus sonstigen Griinden als
fehlgeschlagen anzusehen ist. Bei nur geringfligigen Mangeln
steht dem Kunden jedoch kein Riicktrittsrechtzu.

Der Kunde hat uns bei Beanstandungen unverzuglich Gele-
genheit zu einer Uberpriifung der beanstandeten Ware zu ge-
ben; insbesondere ist uns die beanstandete Ware auf Wunsch
und auf unsere Kosten zur Verfligung zu stellen. Bei unbe-
rechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung
des Kunden mit Transportkosten sowie dem Uber- prifungs-
aufwand vor.

Anspriiche wegen Mangeln bestehen nicht bei nur unerhebli-
cher Abweichung der Ware von der vereinbarten Beschaffen-
heit, bei nur unerheblicher Beeintrachtigung der Brauchbarkeit
sowie, wenn der Fehler auf die Verletzung von Bedienungs-,
Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete oder unsach-
geméaRe Verwendung oder Lagerung, fehlerhafte oder nach-
lassige Behandlung oder Montage, natirlichen Verschleif3 o-
der vom Kunden oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den
Liefergegenstand zuriickzufiihren ist. Anspriche und Kosten
des Kunden, welche im Rahmen der Nacherfiillung, Ruckab-
wicklung und/oder Ersatzansprichen in Ansatz gebracht wer-
den, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten, sind ausgeschlossen, soweit diese dadurch entstan-
den sind, dass die von uns gelieferte Ware nach Gefahruber-
gang an einen anderen Ort als den vereinbarten Erfullungsort
verbracht worden ist. Dies gilt nicht,
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soweit die Verbringung der Ware deren bestimmungs- gema-
Bem Gebrauch entspricht und dieser uns bekannt ist.
Schadenersatz und Aufwendungsersatz kann nur nach Maf3-
gabe von Ziffer 8 verlangt werden.

7.10Fuar Ware, die wir vereinbarungsgemaf nicht als Neuware
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liefern, stehen dem Kunden die vorgenannten Anspriiche nicht
zu.

Haftung

Wir haften fir Schadensersatzanspriiche aller Art, insbesonde-
re auch aus Verschulden bei Vertragsabschluss, Pflichtverlet-
zung und unerlaubter Handlung (8§ 823 ff BGB) nur, soweit
uns, unseren Mitarbeitern oder Erfullungsgehilfen Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit zur Lastfallt.

Bei Schaden resultierend aus der Verletzung des Lebens, des
Koérpers oder der Gesundheit, Garantien oder der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten haften wir auch fur leichte Fahr-
lassigkeit. Im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten (,Kardinalpflichten) beschrankt sich unsere Haftung auf
den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertrags- typi-
schen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Vorstehende Re-
gelung gilt auch fir Pflichtverletzungen unserer Mitarbeiter und
Verrichtungs- oder Erfullungsgehilfen.

Flr Schutzrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem
Verkauf unserer Ware haften wir entsprechend der vorstehen-
den Regelungen, sofern und soweit bei vertrags- gemafer
Verwendung unserer Ware solche Schutzrechte verletzt wer-
den, die in der Bundesrepublik Deutschland Giiltigkeit haben
und im Zeitpunkt unserer Lieferung veroffentlicht sind. Dies gilt
nicht, soweit wir die Liefergegenstande nach vom Kunden
Ubergebenen Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Be-
schreibungen oder Angaben des Kunden hergestellt haben
und nicht wussten oder im Zusammenhang mit den von uns
entwickelten Erzeugnissen nicht wissen mussten, dass
dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden. In diesem Fall
haftet unser Kunde fir bereits eingetretene oder noch eintre-
tende Schutzrechtsverletzung. Er ist verpflichtet, uns unver-
zlglich uber mdgliche oder behauptete Schutzrechtsverlet-
zungen, die ihm bekannt werden, zu informieren und uns von
Anspriichen Dritter und allen anfallenden Kosten und Aufwen-
dungen freizustellen.

Bei Ansprichen wegen Mangeln der gelieferten Ware ein-
schlieBlich samtlicher Schadensersatzanspriiche, die mit ei-
nem Mangel im Zusammenhang stehen — gleich aus welchem
Rechtsgrund — betragt die Verjahrungsfrist 1 Jahr ab Abliefe-
rung der Ware. Dies gilt nicht bei Ware, die entsprechend ihrer
tblichen Verwendungsweise fur ein Bauwerk verwendet wor-
den ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat; in diesem
Fall tritt die Verjahrung erst nach 5 Jahren nach deren Abliefe-
rung ein. Alle anderen in den Ziffern 8.1 bis 8.3 geregelten An-
spriiche verjahren nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Anspriiche auf Minderung und die Austbung eines Rick-
trittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Anspruch auf die
Leistung oder der Nacherfullungsanspruch verjahrt ist, unab-
héngig davon, ob wir uns auf die Verjahrung obiger Anspriiche
berufen.

Unsere Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetztes sowie nach §§ 478, 479 BGB (Letztverkaufer-
regress) bleibt von den vorstehenden Regelungen unberihrt.
Rickgriffanspriche des Kunden gegen uns bestehen nur in-
soweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine Uber die
gesetzlich zwingenden Mangelanspriche und Haftungs- nor-
men hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Soweit
nichts Anderweitiges schriftlich vereinbart worden ist, gelten
fur den Umfang eines potentiellen Ruckgriffanspruchs des
Kunden gegen uns die Bestimmungen in den Ziffern 7 und

8.1 bis 8.8 entsprechend.

Im Ubrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen.
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9. Erfullungsort, Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen

9.1 Der Kunde ist zur Abtretung seiner Anspriiche aus dem Vertragsverhaltnis nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt.

9.2 Der Kunde wird alle im Rahmen der Lieferbeziehung von uns erhaltenen Kenntnisse und Informationen technischer und geschéftlicher Art
(,Geheime Informationen®) Dritten gegeniiber auch uber die Dauer der Lieferbeziehung hinaus geheim halten, solange und soweit er nicht den
Nachweis erbringen kann, dass diese Geheimen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Erlangung dem Kunden bereits bekannt oder offenkundig
waren oder spater ohne sein Verschulden offenkundig geworden oder durch den Kunden nachweisbar vollkommen unabhéngig entwickelt oder
von einem Dritten ohne VerstoR gegen Geheimhaltungspflichten erlangt worden sind. Durch uns offenbarte Unterlagen zu Geheimen Informa-
tionen, insbesondere Zeichnungen, die im Zuge der Zusammenarbeit aus- getauscht werden, sind und verbleiben in unserem Eigentum und
missen auf unser Verlangen, spéatestens bei Beendigung der Lieferbeziehung, wieder an uns herausgegeben werden. Jede Art von Lizenz an
Geheimen Informationen bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Ein Zuriickbehaltungsrecht in Bezug auf Geheime Informationen bzw. entspre-
chende Dokumente oder Materialien steht dem Kunden nicht zu.

9.3 Der Kunde garantiert, weder direkt noch indirekt geschéftliche oder sonstige Verbindungen zu Terroristen, terroristischen Vereinigungen oder
anderen kriminellen oder verfassungs- feindlichen Organisationen zu unterhalten. Insbesondere stellt der Kunde durch geeignete organisatori-
sche MalRnahmen die Umsetzung der EG-Verordnungen Nr. 2580/2001 und 881/2002 sowie entsprechender im Kontext der Lieferbeziehung
anwendbarer US-amerikanischer und/oder anderer entsprechender Bestimmungen im Rahmen seines Geschéftsbetriebs, insbesondere durch
angemessene Softwaresysteme, sicher. Sobald Waren unsere jeweilige Betriebsstétte verlassen haben, ist allein der Kunde fiir die Einhaltung
0.g. Bestimmungen verantwortlich und wird uns von allen uns aufgrund eines entsprechenden Rechtsversto3es des Kunden, dessen verbun-
dener Unternehmen oder Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erflllungsgehilfen treffenden Anspriichen und Kosten freistellen — einschlieBlich an-
gemessener Anwalts- und Beratergebiihren oder verwaltungsrechtlicher Gebuihren oder Buf3gelder, welche aus besagten RechtsverstoRenre-
sultieren.

9.4 Wir werden solche uns unmittelbar treffenden Bestimmungen der européischen Chemikalienverordnung Nr. 1907/2006 (,REACH") angemes-
sen beachten und hierfir nach MaRgabe der Ziffer 8 einstehen. Fiir negative Folgen, welche auf unzureichenden Informationen des Kunden,
insbesondere falschen oder unvollstandigen Verwendungshinweisen innerhalb der Lieferkette beruhen, ist allein der Kunde verantwortlich.

9.5 Erfullungsort fir alle Anspriiche aus den Geschaftsverbindungen, insbesondere aus unseren Lieferungen, ist der jeweilige Standort, von dem
die Lieferung ausgefiihrtwird.

9.6 AusschlieBlicher Gerichtsstand fur alle Anspriche aus den Geschéftsverbindungen, insbesondere aus unseren Lieferungen, ist Wein-
heim/Bergstrafe. Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls fur Streitigkeiten Uber die Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhéltnisses. Wir
sind jedoch berechtigt, nach unserer Wahl den Kunden auch bei den fir seinen Sitz zustédndigen Gerichten zu verklagen. Gegeniber Kunden
mit Sitz im Ausland sind wir auch berechtigt, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten aus oder in Zusammen- hang mit der Geschéfts-
verbindung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung der Zuricher Handelskammer durch einen oder
drei gemal dieser Ordnung ernannten Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Zurich, Schweiz. Das
Schiedsverfahren wird in deutscher Sprache abgehalten. Der Schiedsspruch ist fur die beteiligten Parteien endgultig und bindend.Es gilt
ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seines internationalen Privatrechts, soweit es auf die Geltung
einer anderen Rechtsordnung verweist. Die Anwendung des Einheitlichen UN- Kaufrechts (C.1.S.G.) und sonstiger der Vereinheitlichung des
internationalen Kaufs dienender bilateraler und multilateraler Abkommen ist ausgeschlossen.

Stand: Mai 2012



	1. Geltung für den Geschäftsbereich der Freudenberg  Service KG und deren Tochterunternehmen
	2. Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte
	3.  Leistungsbeschreibung
	4. Lieferung und Lieferzeit
	5. Sicherheiten
	6. Preise und Zahlung
	7. Ansprüche wegen Mängeln
	8. Haftung
	9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Vereinbarungen

